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Bundesweite Protestaktion gegen die GEMA Tarifreform 
 

Am 30. Juni ziehen Deutschlands Clubs- und Discotheken für 5 Minuten  
den Stecker 
 
(Berlin / München) In der Gastronomie brodelt es gewaltig. Mit einer bisher noch nie 
dagewesenen Vorgehensweise spielt die GEMA (Gesellschaft für musikalische 
Aufführungsrechte) ihre übermächtige Stellung gegenüber den Musiknutzern in 
Deutschland aus: Ohne jegliche Bereitschaft, Kompromisse zu suchen oder zu 
verhandeln, hat sie neue Tarife vorgelegt, die bereits ab 1. Januar 2013 zur 
Anwendung kommen sollen und zu gewaltigen Gebührenerhöhungen von mehreren 
hundert Prozent führen. „Hierbei haben die Betriebe die Wahl zwischen Pest und 
Cholera“, so Ulrich N. Brandl, Präsident des Bayerischen Hotel- und 
Gaststättenverbandes DEHOGA Bayern, „denn entweder müssen die Betriebe diese 
Mehrkosten auf die Preise umschlagen – mit dem Erfolg, dass sich keiner mehr 
einen Discobesuch leisten kann, oder sie können gleich zusperren, wohl wissend, 
dass diese Beiträge am Markt nicht mehr durchsetzbar sind.“ Die meisten Clubs und 
Discotheken sind hierdurch in Ihrer Existenz gefährdet und werden im nächsten Jahr 
schließen müssen oder können nicht mehr im gewohnten Umfang öffnen. Der 
Bundesverband deutscher Discotheken und Tanzbetriebe (BDT) im DEHOGA 
schätzt, dass rund 100.000 Jobs bundesweit in Gefahr sind, darunter etwa 20.000 in 
Bayern. „Unter dem Strich dürfte dies dazu führen“, so Brandl, „dass die GEMA 
weniger Einnahmen erzielt, als vor der geplanten Erhöhung.“ 
 
Um auf die drohende Gefahr aufmerksam zu machen, geht unter dem Motto "Es ist 
fünf vor Zwölf!" am Samstag, 30. Juni um 23:55 Uhr für 5 Minuten die Musik in 
hunderten Clubs und Discotheken in ganz Deutschland aus – darunter in vielen in 
Bayern. Deren Betreiber unterstützen damit die bundesweite BDT-Aktion, sie hoffen, 
dass durch den massiven öffentlichen Druck die GEMA doch noch von Ihren 
Forderungen abweicht. Aber auch alle Discobesucher können durch die Eintragung 
in die Petition unter www.disco-retter.de zum Ausdruck bringen, dass sie gegen die 
geplanten neuen GEMA Tarife sind und so vielleicht dazu beitragen, dass es auch 
weiterhin eine lebendige und vielschichtige Club-und Discothekenkultur in 
Deutschland gibt. 
 
DEHOGA Bayern-Präsident Ulrich N. Brandl betont: „Die Vorgehensweise und die 
Forderungen der GEMA machen einmal mehr deutlich, dass dringender 
gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht.“ Der DEHOGA Bayern fordert daher 
folgende entsprechende Klarstellungen im Urheberrechts- bzw. im 
Urheberrechtswahrnehmungsgesetz: 
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1. Verwertungsgesellschaften dürfen ihre Tarife nicht mehr einseitig aufstellen. Sie 

müssen zuvor mit den anerkannten Nutzervereinigungen hierüber verhandeln. 
 

2. Vor der Veröffentlichung neuer bzw. veränderter Tarife ist zwingend ein 
aufsichtsrechtliches Genehmigungsverfahren durchzuführen, an dem neben dem 
Deutschen Patent- und Markenamt auch das Bundeskartellamt und die 
Nutzervereinigungen zu beteiligen sind. Nur so ist bei bestehenden Monopolisten 
ein Schutz vor Missbrauch ihrer marktbeherrschenden Stellung zu gewährleisten. 
 

3. Die staatliche Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften gemäß §§ 18 ff 
Urheberrechtswahrnehmungsgesetz liegt beim Deutschen Patent- und 
Markenamt. Wir haben nicht den Eindruck, dass diese Aufsicht ausreichend ist. 
Auch sollte die Aufsicht durch das Bundeskartellamt weiter gestärkt werden. 
 

4. Die Bundesvereinigung der Musikveranstalter e.V. kann zwar die 
Angemessenheit der von den Verwertungsgesellschaften veröffentlichten Tarife 
gerichtlich überprüfen lassen. Während der Dauer solcher Verfahren müssen die 
Veranstalter die geforderte Vergütung aber dennoch aufbringen. Angesichts der 
von GVL und GEMA veröffentlichten „Mondtarife“ und der damit verbundenen 
exorbitanten Preiserhöhungen sind solche Zahlungen bzw. Hinterlegungen für die 
Musiknutzer unzumutbar. Da gerichtliche Verfahren durchaus 5 Jahre bis zu einer 
rechtskräftigen Entscheidung dauern, bedeutet dies, dass die betroffenen 
Musikveranstalter die einseitig und willkürlich festgesetzten Tarife über diesen 
Zeitraum in voller Höhe bezahlen müssen, auch wenn hierdurch ihre Existenz 
gefährdet ist. 
 
Der Gesetzgeber muss daher klarstellen, dass Gebührenerhöhungen, die von 
den Gesamtvertragsparteien in einem Gerichtsverfahren auf ihre 
Angemessenheit überprüft werden, bis zur rechtskräftigen Entscheidung nicht in 
Kraft treten und somit auch nicht von den Musiknutzern bezahlt werden müssen. 
 

5. Wenn Vergütungsforderungen verschiedener Verwertungsgesellschaften für 
dieselbe Nutzung zusammenkommen, muss für den Veranstalter in einem 
einzigen Verfahren die Höhe der insgesamt zu zahlenden Vergütung überprüfbar 
sein. Es ist klarzustellen, dass die Gerichte die Aufgabe haben, eine 
Gesamtbelastungsgrenze festzulegen. 

 
 

- Ende der Pressemitteilung - 
 


